
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/6/13 1Ob398/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1951

Norm

WRG §26 Abs3

WRG §113

Rechtssatz

Eine Partei, die von der Wasserrechtsbehörde nicht von der mündlichen Verhandlung verständigt wurde, weil sie der

Behörde vom Wasserberechtigten nicht bekanntgegeben wurde, tri6t nur dann ein Verschulden an der Unterlassung

von Einwendungen, wenn sie von der Anhängigkeit des Verfahrens Kenntnis hatte oder haben mußte und nicht bloß

Kenntnis haben konnte. Das Verschulden der Partei ist vom Wasserberechtigten zu beweisen.
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